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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

26.11.1913 

Geschäftszahl 

10507/13 

Rechtssatz 

Die aus Anlaß der Zulassung zur Baumeisterprüfung vorausgegangene Überprüfung der Nachweise über die 
Erlernung des Gewerbes und die praktische Ausbildung in demselben greift der selbständigen Überprüfung 
dieser Nachweise seitens der Gewerbebehörde anläßlich des Konzessionsgesuches um die 
Baumeisterberechtigung nicht vor. 
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